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(£tfertbaï)m)erfefyr
Billette für Einjelreifen

1. Billette einfadjer Jyot)rt, gültig 2 Sage, leine 33er»

Iängerung.
2. Billette fiir ôin= uni» tRiictfatjrt, gültig 10 Sage, 25 %
Ermäßigung. 33erlängerung auf 17 ober 24 Sage gegen
21uf3aI)Iung
3. SBinter=Sonntagsbillette. 3m 3)3inter toerben über
bas SBohenenbe oerbilligte Sonntagsbillette ausgegeben.
Sie 3lusgabeperiobe roirb oon 3ahr 3u 3at)r neu feftgelegt.
4. 9tunbfnf)ttbiUette, für beftimmte Wunbreifen, mit
ober ohne (Einbezug oon 3Banberftreden, gültig 10 Sage,
ca. 25 % Ermäßigung. 33erlängerung ber ©eltungsbauer
roie Wetourbillette.
5. gerienbillette, für Wurth» ober reine §in« unb EHüdC-

fahrten, gültig 1 Wlonat. 33erlängerung um ein», jtoei»
ober breimal 10 Sage möglich- Sas fterienbillet ift ettoas
teurer als bas Wetourbillet, berechtigt feboh 3um Be3ug
oon 5 3lusflugsbilletten 3u ftart ermäßigten greifen
(Bahn, Sdjiff unb Boftauto). Siebürfen einen Kreis non
40 km um ben SBoßnort bes Weifenben nicßt berühren. 3u»
faßfarten für je brei roeitere 3IusfiugsbiIIette 3U ermäßig»
tem 33reis erî)âltlidj.

Billette fiir ©ruppenretfen
6. gamilienreifen. 3!Benn an ber Weife minbeftens S3ater
unb Wiutter unb ein Kinb unter 25 Sohren i>3œ. Slater
ober Wtutter unb 3roeiKinber unter 25 3aßren teilnehmen,
roirb auf ©runb eines befouberen Ausroeifes, ber an ben
Billettfcßaltern erhältlich ift, eine graßroergünftigung
gemährt.
7. ©efellfdjaften. Start oerbilligte Billette für beliebige
Weifentengruppen oon roenigftens 10 Sßerfonen, gültig
10 Sage. Wiöglic£)teit 3ur Ein3elhin» ober Wüctreife. Es
tonnen auch Schiffs» unb Autoftrecten einbe3ogen merben.
8. Spulen unb ©ruppett oon 3ugenblidjen. Wtinbeft-
beteiligung 9 Schüler ober 3ugenblid)e unb 1 £el)rer
ober fieiter.

Abonnemente
9. Strectenabonnemente.SiefeSlbonnementeroerbenfür
gelegentliche ober tägliche fahrten 3toifchen 3to-:i be»

ftimmten Stationen ausgegeben. Slustunft hierüber er»
teilen bie Bafynftationen.
10. ©eneralabonnement. Sas ©eneralabonnement be»

redjtigt in ber betreffenben Klaffe 3U beliebigen gahrten
auf ben Strecten ber SBB unb 3ahlreidjerîon3êffionierter
Bahn» unb Sihiffahrtsunternehmungen. 9luf ben Sinien
ber meiften übrigen Sransportunternehmungen fotoie auf
ben Sßoftautoftrecten gilt es überbies 3um unbefchräntten
Bejug geroöhnlicher Billette beliebiger Klaffe 3um halben
Breis. Sas ©eneralabonnement mirb entroeber als3ah*
resabonnement gegen Bar3ahlung ober als Watenabon»
nement mit einer möglichen ©eltungsbauer bis 3u 12 9Wo»

naten abgegeben, roobei bie erften 10 Waten je 1 SWonat
unb bie 11. Wate 2 Wionate gültig finb.
11. §albtaiabonnement. Sas §albtarabonnement be»

rechtigt 3um Be3ug einer unbefchräntten Strahl ge»

toöhnlicher Billette beliebiger Klaffe 3um hatten Breis
für Strecten ber SBB unb ber meiften ton3effionier=
ten Sransportunternehmungen fotoie für bie Boftauto»
linien. Es mirb mit einer ©eltungsbauer oon 1, 3 ober
12 Wtonaten abgegeben. Ser Abonnent tann feinen
Çahrausroeis beliebig oft burdj ben Kauf oon 3ufaß»
tarten für 5 ober 10 frei roäf)ttare ©eneralabonnements»
tage ergäben, bie es ihm ermöglichen, bas Abonnement
an ben gewählten Sagen roie ein ©eneralabonnement 3U
benüßen.

12. Weßabonnement. Sas Weßabonnement berechtigt auf
ben Strecten eines oom Abonnenten felber gufammen»
geftellten Weßes 3U beliebigen (fahrten in ber betreffenben
Klaffe. Sie ©efamtlänge bes Weßes, in bas Strecten ber
SBB fotoie ber größeren ton3effionierten Srattsport»
Unternehmungen einbe3ogen roerben tonnen, muß min»
beftens 100 km betragen; fie barf jebod) 1400 km niht
überfteigen. Sas Weßabonnement tann für 1 3<ho ober
in oiertelfäßrlichen Waten be3ogen roerben.

13. Berntiefung oon 3al)träbern. Sie Weiienben tonnen
bei geroiffen Stationen ber SBB unb einiger ton»
3effionierten Bahnunternehmungen gaßrräber mieten.
Wäßere 3lustunft erteilen bie Stationen.

Weifegepäd uitb Erpreßgut
14. Weifegepäd (Baffagiergut). Aufgabe bis roenigftens
15Wünuten oor Abfahrt bes näcßften 3uges. 3rad)t für
minbeftens lOkgungeahtet ber 3ln3ahlKolli.Beförberung
mit Berfonen» unb Sd)nell3ügen. Sdfnellfte Beförbe»
rungsart. Sie ffraht muß oom Aufgeber be3ahlt roerben.
15. Expreßgut. Es roirb bie gleiche Sfradjt erhoben roie für
©epäd. Sas Wlinbefttargeroicßt beträgt 15 kg. Beförbe»
rung mit Bcrfonen3ügen. Abreffierung an einen beftimm»
ten Empfänger mit befonberem gelbem Abreßformular.
Es roerben als Erpreßgut nur ©egenftänbe angenommen,
bie fid) für ben rafeßen Ein» unb Auslab eignen, ßöcßftens
100 kg roiegen unb beftimmte göhftabmeffungen niht
überfhreiten. Sie gtadft muß oom 3lufgeber be3ahlt
roerben.

©üter
16. Eilgut. Wafhefte Beförberungsart für ©üter, bie
niht als Erpreßgut aufgegeben roerben. graht3al)lung
burd) ben 3lbfenber ober Empfänger. 2lufgabe mit Eil»
gutfrahtbrief. Beförberung mit Betonen» unb Eilgüter»
3ügen. Als Stüdgut 3Waß» unb ©eroihtsbefhräntung.
Wahnahmebelaftung 3uläffig.
17. graeßtgut. Befonbers geeignet für niht bringenbe
Senbungen. Aufgabe mit gracßtgutfradjtbrief. Be»
förberung mit ©üter3ügen. graht3ahlung burh ben Ab»
fenber ober Smpfänger. Wahnahmebelaftung guläffig.
18. Bahn«Eamionnage=2)ienft (BCD). Surh biefen
Sienft roerben ca. 7000 Ortfcßaften unb SBeiler in ber
Sdjroeßj an bie birelte Baf)n»Abfertigung oon Erpreß»
gut, Eilgut unb graeßtgut angefhloffen.

127

Eisenbahnverkehr
Billette für Einzelreisen

1. Billette einfacher Fahrt, gültig 2 Tage, keine Ver-
längerung.
2. Billette für Hin- und Rückfahrt, gültig 10 Tage, 25
Ermäßigung. Verlängerung auf 17 oder 24 Tage gegen
Aufzahlung
3. Winter-Sonntagsbillette. Im Winter werden über
das Wochenende verbilligte Sonntagsbillette ausgegeben.
Die Ausgabeperiode wird von Jahr zu Jahr neu festgelegt.
4. Rundfahrtbillette, für bestimmte Rundreisen, mit
oder ohne Einbezug von Wanderstrecken, gültig 10 Tage,
ca. 25 Ermäßigung. Verlängerung der Geltungsdauer
wie Retourbillette.
5. Ferienbillette, für Rund- oder reine Hin- und Rück-
fahrten, gültig 1 Monat. Verlängerung um ein-, zwei-
oder dreimal 10 Tage möglich. Das Ferienbillet ist etwas
teurer als das Retourbillet, berechtigt jedoch zum Bezug
von 6 Ausflugsbilletten zu stark ermäßigten Preisen
(Bahn, Schiff und Postauto). Sie dürfen einen Kreis von
40 üm um den Wohnort des Reisenden nicht berühren. Zu-
satzkarten für je drei weitere Ausflugsbillette zu ermäßig-
tem Preis erhältlich.

Billette für Gruppenreisen
6. Familienreisen. Wenn an der Reise mindestens Vater
und Mutter und ein Kind unter 25 Jahren bzw. Vater
oder Mutter und zweiKinder unter 25 Jahren teilnehmen,
wird auf Grund eines besonderen Ausweises, der an den
Billettschaltern erhältlich ist, eine Fahrvergünstigung
gewährt.
7. Gesellschaften. Stark verbilligte Billette für beliebige
Reisendengruppen von wenigstens 10 Personen, gültig
10 Tage. Möglichkeit zur Einzelhin- oder Rückreise. Es
können auch Schiffs- und Autostrecken einbezogen werden.
8. Schulen und Gruppen von Jugendlichen. Mindest-
beteiligung 9 Schüler oder Jugendliche und 1 Lehrer
oder Leiter.

Abonnemente
9. Streckenabonnemente.DieseAbonnementewerdenfür
gelegentliche oder tägliche Fahrten zwischen zwei be-
stimmten Stationen ausgegeben. Auskunft hierüber er-
teilen die Bahnstationen.
10. Generalabonnement. Das Generalabonnement be-
rechtigt in der betreffenden Klasse zu beliebigen Fahrten
auf den Strecken der SBB und zahlreicher konzessionierter
Bahn- und Schiffahrtsunternehmungen. Auf den Linien
der meisten übrigen Transportunternehmungen sowie auf
den Postautostrecken gilt es überdies zum unbeschränkten
Bezug gewöhnlicher Billette beliebiger Klasse zum halben
Preis. Das Generalabonnement wird entweder als Iah-
resabonnement gegen Barzahlung oder als Ratenabon-
nement mit einer möglichen Geltungsdauer bis zu 12 Mo-
naten abgegeben, wobei die ersten 10 Raten je 1 Monat
und die 11. Rate 2 Monate gültig sind.
11. Halbtarabonnement. Das Halbtarabonnement be-
rechtigt zum Bezug einer unbeschränkten Anzahl ge-

wöhnlicher Billette beliebiger Klasse zum halben Preis
für Strecken der SBB und der meisten konzessionier-
ten Transportunternehmungen sowie für die Postauto-
linien. Es wird mit einer Geltungsdauer von 1, 3 oder
12 Monaten abgegeben. Der Abonnent kann seinen
Fahrausweis beliebig oft durch den Kauf von Zusatz-
karten für 6 oder 10 frei wählbare Eeneralabonnements-
tage ergänzen, die es ihm ermöglichen, das Abonnement
an den gewählten Tagen wie ein Generalabonnement zu
benützen.

12. Netzabonnement. Das Netzabonnement berechtigt auf
den Strecken eines vom Abonnenten selber zusammen-
gestellten Netzes zu beliebigen Fahrten in der betreffenden
Klasse. Die Gesamtlänge des Netzes, in das Strecken der
SBB sowie der größeren konzessionierten Transport-
Unternehmungen einbezogen werden können, muß min-
bestens 100 tcm betragen; sie darf jedoch 1400 Icm nicht
übersteigen. Das Netzabonnement kann für 1 Jahr oder
in vierteljährlichen Raten bezogen werden.

13. Vermietung von Fahrrädern. Die Reckenden können
bei gewissen Stationen der SBB und einiger kon-
zessionierten Bahnunternehmungen Fahrräder mieten.
Nähere Auskunft erteilen die Stationen.

Reisegepäck und Erpreßgut
14. Reisegepäck <Passagiergut). Aufgabe bis wenigstens
15 Minuten vor Abfahrt des nächsten Zuges. Fracht für
mindestens IVügungeachtetderAnzahlKolli. Beförderung
mit Personen- und Schnellzügen. Schnellste Beförde-
rungsart. Die Fracht muß vom Aufgeber bezahlt werden.
15. Erpreßgut. Es wird die gleiche Fracht erhoben wie für
Gepäck. Das Mindesttargewicht beträgt 15 Icg. Beförde-
rung mit Personenzügen. Adressierung an einen bestimm-
ten Empfänger mit besonderem gelbem Adreßformular.
Es werden als Erpreßgut nur Gegenstände angenommen,
die sich für den raschen Ein- und Auslad eignen, höchstens
100 üg wiegen und bestimmte Höchstabmessungen nicht
überschreiten. Die Fracht muß vom Aufgeber bezahlt
werden.

Güter
16. Eilgut. Rascheste Beförderungsart für Güter, die
nicht als Erpreßgut aufgegeben werden. Frachtzahlung
durch den Absender oder Empfänger. Aufgabe mit Eil-
gutfrachtbrief. Beförderung mit Personen-und Eilgüter-
zügen. Als Stückgut Maß- und Eewichtsbeschränkung.
Nachnahmebelastung zulässig.
17. Frachtgut. Besonders geeignet für nicht dringende
Sendungen. Aufgabe mit Frachtgutfrachtbrief. Be-
förderung mit Güterzügen. Frachtzahlung durch den Ab-
sender oder Empfänger. Nachnahmebelastung zulässig.
18. Bahn-Camionuage-Dienst <S0O). Durch diesen
Dienst werden ca. 7000 Ortschaften und Weiler in der
Schweiz an die direkte Bahn-Abfertigung von Erpreß-
gut, Eilgut und Frachtgut angeschlossen.
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